
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Nr. 38/2018 

21. November 2018 
 
Inhaltsverzeichnis  Seite
 

 Entwurf  der  Nachtragssatzung  und  des  Nachtragsplanes  der  Stadt Wup‐
pertal für das Haushaltsjahr 2019 

2

 Bebauungsplan  174  –  Uellendahl/Röttgen/Am  Deckershäuschen/  Norks‐
häuschen – Aufhebung des Bebauungsplanes 

3

 Bebauungsplan 1065 – Steinbecker Meile – 1. Änderung des Bebauungs‐
planes 

7

 Bebauungsplan 448 – Triebelsheide – 6. Änderung  10

 Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe  13

 Bekanntmachung der Kinder‐ und Jugendwohngruppen der Stadt Wupper‐
tal: Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 

14

 Aufbietung von Wahl‐ und Reihengräbern auf den Friedhöfen des Verban‐
des  Ev.  Kirchengemeinden  in  Wuppertal‐Elberfeld:  Friedhof  Bredtchen, 
Friedhöfe Hochstraße, Friedhof Varresbeck 

29

 Ablauf von Nutzungsrechten an Grabstätten auf den evangelischen Fried‐
höfen in Elberfeld 

30

 Aufgebote und Kraftloserklärungen von Sparkassenbüchern  31

 Öffentliche Zustellungen  32

 

 

Hinweis: 

Die öffentlichen Zustellungen werden nach ca. 2 Monaten aus dem elektronischen  

Archiv gelöscht. 

 

Alle öffentlichen Bekanntmachungen finden sie kostenlos im Internet unter: 

www.wuppertal.de/bekanntmachungen. 



 
Entwurf der Nachtragssatzung und des Nachtragsplanes 
der Stadt Wuppertal für das Haushaltsjahr 2019 
 
 
 
Der Entwurf der Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2019 liegt samt Anlagen in der Zeit 
vom 21. November 2018 bis einschließlich 06. Dezember 2018 während der Dienststunden 
 

im Rathaus Wuppertal, Johannes-Rau-Platz 1, II. Stock 
Zimmer 285, beim Ressort 403.1 (Stadtkämmerei) 

 
öffentlich aus. 
 
Gleichzeitig ist der Entwurf des Nachtragsplans im Internet einsehbar (www.wuppertal.de, 
Rathaus & Bürgerservice, Finanzen). 
 
Gegen den Entwurf des Nachtragsplans können Einwohner und Abgabepflichtige bis zum 
06. Dezember 2018 Einwendungen erheben, die schriftlich an den Oberbürgermeister (Stadt-
kämmerei) zu richten sind. Über diese beschließt der Rat der Stadt in öffentlicher Sitzung. 
 
 
Wuppertal, den 15. Nov. 2018 
 
Der Oberbürgermeister 
 
Gez. 
 
 
Andreas Mucke 
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Bekanntmachung von Bauleitplänen 
 
Öffentliche Auslegung von Bauleitplänen vom 03.12.2018-11.01.2019 (einschließlich) 
 
Bebauungsplan 174 – Uellendahl/Röttgen/Am Deckershäuschen/Norkshäuschen – 
Aufhebung des Bebauungsplanes  
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des Rates der Stadt Wuppertal 
hat in seiner Sitzung am 08.11.2018 nachfolgenden Beschluss über die Aufstellung und 
Offenlegung zur Aufhebung des Bebauungsplanes 174 – Uellendahl/Röttgen/Am 
Deckershäuschen/Norkshäuschen – gefasst: 
 
1. Der Geltungsbereich des aufzuhebenden Bebauungsplans 174 - Uellendahl / Röttgen / 

Am Deckershäuschen / Norkshäuschen - liegt zwischen der Uellendahler Straße und der 
Straße Am Deckershäuschen, im Westen begrenzt durch eine Linie ca. 100 m westlich der 
Straße Röttgen, parallel zur Straße Röttgen verlaufend und im Osten begrenzt durch die 
Paul-Löbe-Straße einschließlich des westlichen Bereiches der Sportanlage und durch die 
östliche Grenze der Grundstücke Uellendahl 70, 80, 84 und der Straße Uellendahl.  
 

2. Die Aufstellung und die öffentliche Auslegung zur Aufhebung des Bebauungsplanes 174 - 
Uellendahl / Röttgen / Am Deckershäuschen / Norkshäuschen - einschließlich der 
Begründung wird für den unter Punkt 1. genannten Geltungsbereich gemäß § 2 Abs. 1 
und § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. 

 
3. Das Planverfahren wird im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 BauGB durchgeführt. 

Von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a 
BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener 
Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 10 
Abs. 4 BauGB wird abgesehen. Das Monitoring gemäß § 4c BauGB ist nicht anzuwenden. 
Auf die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und die 
frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange gemäß 
§ 4 Abs. 1 BauGB wird verzichtet. 
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Planungsziel: 
 
Aufhebung von Planungsrecht welches gerichtlich für unwirksam erklärt wurde. 
 
Hinweise:  
 
Der genannte Bauleitplan liegt gemäß § 3 Absatz 2 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der 
Neufassung vom 03.11.2017 (Bundesgesetzblatt I, 2017, Seite 3634) in dem angegebenen 
Zeitraum zur Einsichtnahme aus. Die Begründung ist gemäß § 9 Absatz 8 BauGB in 
Verbindung mit § 2a BauGB beigefügt. 
 
Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Absatz 2 
BauGB wird zeitgleich durchgeführt. 
 
Die Auslegung des Planentwurfs findet in dem Zeitraum 03.12.2018-11.01.2019 
(einschließlich) durch das Ressort Bauen und Wohnen im Rathaus Wuppertal-Barmen, 
Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal (Rathaus-Neubau – Eingang Große Flurstraße), 
Ebene 0, im Flur neben Raum C - 078 während der Dienststunden, und zwar montags bis 

Der Stadtbote 
Nr. 38/2018

Seite 
4 von 54



donnerstags von 09:00 bis 15:00 Uhr und freitags von 09:00 bis 12:00 Uhr (Feiertage 
ausgenommen) statt. 
 
Die diesem Bauleitplanverfahren zugrunde gelegte(n) DIN-Norm(en) sowie die Umwelt-
informationen kann/können abweichend vom Planentwurf und der Begründung im Rathaus 
Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal (Rathaus-Neubau – Eingang 
Große Flurstraße), Ebene 2, in Raum C - 227 während der Dienststunden, und zwar montags 
bis donnerstags von 09:00 bis 15:00 Uhr und freitags von 09:00 bis 12:00 Uhr (Feiertage 
ausgenommen) eingesehen werden. 
 
Stellungnahmen zu diesem Bauleitplanverfahren können während der Zeit der öffentlichen 
Auslegung vom 03.12.2018-11.01.2019 (einschließlich) schriftlich oder mündlich im Ressort 
Bauen und Wohnen, Rathaus Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 
(Rathaus-Neubau – Eingang Große Flurstraße), Ebene 2, Raum C - 227, vorgebracht werden. 
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den 
Bauleitplan unberücksichtigt bleiben.  
 
                     ------------------------------------------ 
 

Ich bestätige, dass 

 

- der Aufstellungsbeschluss und der Offenlegungsbeschluss zur Aufhebung des 

Ausschusses für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des Rates der Stadt Wuppertal 

ordnungsgemäß zustande gekommen ist, 

 

- alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten 

worden sind und 

 

- der Wortlaut der Beschlussausfertigung mit dem Aufstellungs- und 

Offenlegungsbeschluss zur Aufhebung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Wirtschaft 

und Bauen des Rates der Stadt Wuppertal übereinstimmt. 
 
                     ------------------------------------------ 
 

Der vorstehende Beschluss, den der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen 

des Rates der Stadt Wuppertal in seiner Sitzung am 08.11.2018 gefasst hat, wird hiermit 

öffentlich bekannt gemacht. 

 

                     ------------------------------------------ 
 
 
 
Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann gemäß § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 
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Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündigung 
nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 
Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der 
Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt 
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 

                     ------------------------------------------ 

 

Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter 
http://www.wuppertal.de/bekanntmachungen 
 
Informationen zu Bauleitplanverfahren der Stadt Wuppertal finden Sie im Internet unter 
http://www.wuppertal.de/bebauungsplaene 
 
 
Wuppertal, den 16.11.2018 
 
gez. 
Andreas Mucke 
Oberbürgermeister 
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Bekanntmachung von Bauleitplänen 
 

Öffentliche Auslegung von Bauleitplänen vom  03.12.2018 – 11.01.2018 (einschließlich) 
 
Bebauungsplan 1065 - Steinbecker Meile - 1. Änderung des Bebauungsplanes 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des Rates der Stadt Wuppertal hat in 
seiner Sitzung  am 08.11.2018 nachfolgenden Beschluss über die Offenlegung des Bebauungsplans       
1065 - Steinbecker Meile - gefasst: 
 
1. Das Planverfahren wird im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 BauGB durchgeführt. Von der 

Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der 
Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten von umweltbezogener Informationen 
verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 10 Abs. 4 BauGB wird 
abgesehen. Das Monitoring gemäß § 4c BauGB ist nicht anzuwenden. 

 
2. Von der Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 

sowie der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Abs. 1 BauGB wird abgesehen. 

 
3. Die öffentliche Auslegung der 1. Änderung des Bebauungsplanes 1065 – Steinbecker Meile – 

einschließlich der Begründung wird gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. 
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Planungsziel: 
 
Erweiterung des Aldi-Lebensmittelmarktes und des OBI-Baumarktes. 
 
 

Hinweise:  
 
Der genannte Bauleitplan liegt gemäß § 3 Absatz 2 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der Neufassung 
vom 03.11.2017 (Bundesgesetzblatt I, 2017, Seite 3634) in dem angegebenen Zeitraum zur 
Einsichtnahme aus. Die Begründung ist gemäß § 9 Absatz 8 BauGB in Verbindung mit § 2a BauGB 
beigefügt.  
 
Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Absatz 2 
BauGB wird zeitgleich durchgeführt. 
 
Die Auslegung des Planentwurfs findet in dem Zeitraum 03.12.2018 – 11.01.2019 (einschließlich) 
durch das Ressort Bauen und Wohnen im Rathaus Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, 
42275 Wuppertal (Rathaus-Neubau – Eingang Große Flurstraße), Ebene 0, im Flur neben Raum C - 
078 während der Dienststunden, und zwar montags bis donnerstags von 09:00 bis 15:00 Uhr und 
freitags von 09:00 bis 12:00 Uhr (Feiertage ausgenommen) statt. 
 
Die diesem Bauleitplanverfahren zugrunde gelegte(n) DIN-Norm(en) sowie die Umwelt-
informationen kann/können abweichend vom Planentwurf und der Begründung im Rathaus 
Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal (Rathaus-Neubau – Eingang Große 
Flurstraße), Ebene 2, in Raum C - 227 während der Dienststunden, und zwar montags bis 
donnerstags von 09:00 bis 15:00 Uhr und freitags von 09:00 bis 12:00 Uhr (Feiertage 
ausgenommen) eingesehen werden. 
  
Stellungnahmen zu diesem Bauleitplanverfahren können während der Zeit der öffentlichen 
Auslegung  vom 03.12.2018 – 11.01.2019 (einschließlich) schriftlich oder mündlich im Ressort 
Bauen und Wohnen, Rathaus Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 
(Rathaus-Neubau – Eingang Große Flurstraße), Ebene 2, Raum C - 227, vorgebracht werden. Nicht 
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan 
unberücksichtigt bleiben.  
 
 
                     ------------------------------------------ 
 
 
 
Ich bestätige, dass 
 
- der Offenlegungsbeschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des 

Rates der Stadt Wuppertal ordnungsgemäß zustande gekommen ist, 
 
- alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten worden 

sind und 
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- 3 - 

- der Wortlaut der Beschlussausfertigung  mit dem Offenlegungsbeschluss des Ausschusses für 
Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des Rates der Stadt  Wuppertal übereinstimmt. 

 
                     ------------------------------------------ 
 
Der vorstehende Beschluss, den der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des 
Rates der Stadt in seiner Sitzung am 08.11.2018 gefasst hat, wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. 

 

                     ------------------------------------------ 
 
Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann gemäß § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und 
Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündigung nicht mehr geltend 
gemacht werden, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 
nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 

                     ------------------------------------------ 

 

Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter 
http://www.wuppertal.de/bekanntmachungen 
 
Informationen zu Bauleitplanverfahren der Stadt Wuppertal finden Sie im Internet unter: 
http://www.wuppertal.de/bebauungsplaene 
 
 
 
Wuppertal, den 16.11.2018 
 
gez. 
Andreas Mucke 
Oberbürgermeister 
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Bekanntmachung von Bauleitplänen 
 

Aufstellung von Bauleitplänen 
 
Bebauungsplan 448 - Triebelsheide - 6. Änderung 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des Rates der Stadt Wuppertal hat in 
seiner Sitzung  am 08.11.2018 nachfolgenden Beschluss über die Aufstellung des Bebauungsplans 
448 - Triebelsheide - 6. Änderung - gefasst: 
 
1. Der Geltungsbereich der 6. Änderung des Bebauungsplanes 448 – Triebelsheide – erfasst einen 

Bereich in Uellendahl-Katernberg, nördlich der Nevigeser Straße 383 bis 391, westlich der 
Straße Am Elisabethheim 4 bis 14 und südlich der Straße Neuer Triebel 2 bis 21 und westlich 
der Straße Neuer Triebel 23, 32 und 45 bis 51. 

 
2. Die Aufstellung der 6. Änderung des Bebauungsplanes 448 – Triebelsheide – wird für den unter 

Punkt 1. genannten Geltungsbereich gemäß § 2 Abs. 1 BauGB beschlossen. 
 
3. Das Planverfahren wird als Verfahren der Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB durchgeführt. 

Von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, von 
der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten von umweltbezogener Informationen 
verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 10 Abs. 4 BauGB wird 
abgesehen. Das Monitoring gemäß § 4c BauGB ist nicht anzuwenden. 

 
4. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB erfolgt in Form einer 

zweiwöchigen Auslegung. 
 
5. Von der Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Trägern 

öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB wird abgesehen. 
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- 2 - 

 
 
 
Planungsziel: 
 
Sicherung der städtebaulichen Struktur und Maßstäblichkeit. 
 

------------------------------------------ 
 

Ich bestätige, dass 
 
- der Aufstellungsbeschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des 

Rates der Stadt Wuppertal ordnungsgemäß zustande gekommen ist, 
 
- alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten worden 

sind und 
 
- der Wortlaut der Beschlussausfertigung  mit dem Aufstellungsbeschluss des Ausschusses für 

Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des Rates der Stadt  Wuppertal übereinstimmt. 
 

------------------------------------------ 
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Der vorstehende Beschluss, den der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des 
Rates der Stadt in seiner Sitzung am 08.11.2018 gefasst hat, wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. 
 

------------------------------------------ 
 
Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann gemäß § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und 
Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündigung nicht mehr geltend 
gemacht werden, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 
nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
------------------------------------------ 

 
Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter 
http://www.wuppertal.de/bekanntmachungen 
 
Informationen zu Bauleitplanverfahren der Stadt Wuppertal finden Sie im Internet unter: 
http://www.wuppertal.de/bebauungsplaene 
 
 
 
 
 
Wuppertal, den 16.11.2018 
 
gez. 
Andreas Mucke 
Oberbürgermeister 
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Öffentliche Bekanntmachung 

Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe 

Der Jugendhilfeausschuss der Stadt Wuppertal hat in seiner Sitzung am 30.10.2018 gemäß 
§ 75 des VIII. Sozialgesetzbuches (Kinder- und Jugendhilfe) in Verbindung mit § 25 des 
Ersten Gesetzes zur Ausführung Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AG-KJHG) folgenden 
Beschluss gefasst: 

Der Verein „Ev. Elterninitiative Laaken-Eschensiepen e.V.“ wird als Träger der freien 
Jugendhilfe unbefristet öffentlich anerkannt. Die Anerkennung wird auf die in der Satzung 
genannte – nachstehend aufgeführte – Aufgabe der Jugendhilfe beschränkt: 
 
Sozialpädagogische Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern, insbesondere durch die 
Einrichtung und den Betrieb einer Tageseinrichtung für Kinder. 
 
 
Ressort Kinder, Jugend und Familie – Jugendamt (208.61) 
 
i.A. 
 
gez. 
Mertens 
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Bekanntmachung der Kinder- und Jugendwohngruppen der Stadt Wuppertal: 
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 
 
Gem. § 26 Abs. 3 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht: 
 
1. Feststellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 2017 
 

1. Die Bilanz der Kinder- und Jugendwohngruppen zum 31. Dezember 2017 
 wird in Aktiva und Passiva gleichlautend mit 7.146.120,04 € 
 festgestellt. 
 

2. Der ausgewiesene Jahresüberschuss 2017 in Höhe von 29.216,10 € 
 wird auf neue Rechnung vorgetragen. 

 
 Der Rat der Stadt Wuppertal hat am 24.09.2018 den Jahresabschluss und den 
 Lagebericht 2017 der Kinder- und Jugendwohngruppen, wie oben aufgeführt 
 festgestellt.  
 
 
2. Abschließender Vermerk der GPA NRW 
 
Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher Abschlussprüfer des 
Betriebes Kinder- und Jugendgruppen der Stadt Wuppertal. Zur Durchführung der 
Jahresabschlussprüfung zum 31.12.2017 hat sie sich der 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft HLB Treumerkur Dr. Schmidt und Partner KG, 
Wuppertal, bedient.  
 
Diese hat mit Datum vom 07.08.2018 den nachfolgend dargestellten 
uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.  
 
„Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und 
Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den 
Lagebericht des Eigenbetriebs Kinder- und Jugendwohngruppen der Stadt 
Wuppertal, Wuppertal, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 
2017 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und 
Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften, den Vorschriften 
der Eigenbetriebsverordnung NRW und den ergänzenden Bestimmungen der 
Betriebssatzung liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung. Unsere Aufgabe ist 
es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den 
Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht 
abzugeben. 
 
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der 
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu 
planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die 
Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender 
Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die 
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Kenntnisse über die Betriebstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche 
Umfeld des Betriebs sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im 
Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungs- 
bezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in 
Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von 
Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten 
Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen 
Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend 
sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 
 
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden 
Bestimmungen der Betriebssatzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Betriebs. Der Lagebericht steht im 
Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Lage des Betriebs und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend dar.“ 
 
Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft HLB 
Treumerkur Dr. Schmidt und Partner KG ausgewertet und eine Analyse anhand von 
Kennzahlen durchgeführt. Sie kommt dabei zu folgendem Ergebnis: 
 
Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird vollinhaltlich übernommen. 
Eine Ergänzung gemäß § 3 der Verordnung über die Durchführung der 
Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen 
(JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht erforderlich. 
 
Herne, den 30.10.2018 
GPA NRW 
Im Auftrag 
 
Matthias Middel 
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Öffentliche Auslegung 
Der Jahresabschluss und der Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2017 liegen ab 
dem Tag der Veröffentlichung bis zur Feststellung des folgenden 
Jahresabschlusses in der Verwaltung der Kinder- und Jugendwohngruppen der 
Stadt Wuppertal, Am Jagdhaus 50, an den Werktagen von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr 
zur Einsichtnahme aus. 
 
 
Wuppertal, den 13.11.2018  
 
Kinder- und Jugendwohngruppen der Stadt Wuppertal 
gez. 
Petra Müller 
Stellvertretende Betriebsleiterin 
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Aufgebote und Kraftloserklärungen von Sparkassenbüchern 
 
Einleitung von Aufgebotsverfahren und Kraftloserklärungen über in Verlust geratene 
Sparkassenbücher  
 
1. Aufgebote 
 
Aufgebote vom Sparkassenbuch 
 
Nr. 3011596149 
Nr. 3442182915 
Nr. 3011789975  
Nr. 3010529141 
Nr. 3426894352 
Nr. 3442262741 
Nr. 3011066192 
 Nr. 3012007237 
 
Der Inhaber des Sparkassenbuches wird aufgefordert, seine Rechte unter Vorlage des 
Sparkassenbuches binnen drei Monaten anzumelden, da andernfalls das Sparkassenbuch für 
kraftlos erklärt wird. Die dreimonatige Frist zur Anmeldung der Rechte beginnt mit dem Tag der 
Veröffentlichung im Kassenraum der Hauptstelle Wuppertal-Elberfeld. 
 
 
 
Wuppertal, den 15.11.2018 
 
STADTSPARKASSE WUPPERTAL 
              Der Vorstand 
 
 
 
 
2. Kraftloserklärungen 
 
Kraftloserklärungen vom Sparkassenbuch 
 
 
Nr. 3410632115, Nr. 3011191164 
Nr. 3442237479, Nr. 3011300781 
Nr. 3011181686, Nr. 4217459918 
Nr. 3434204255, Nr. 3011901463 
Nr. 4245169059 
 

 
 
 
Wuppertal, den 15.11.2018 
 
STADTSPARKASSE WUPPERTAL 
     Der Vorstand 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW ‐ 

(Benachrichtigung Herrn Emil Magomedov) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1.  Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
  302.21, Zimmer A‐393 
  Johannes‐Rau‐Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2.  Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Emil Magomedov 
  Tossenser Deich 5,26969 Butjadingen 
 
3.  Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 11.10.2018, 060291195 SB 95 
 

  Das  Dokument  enthält  eine  Ladung  zu  einem  Termin  oder  eine  Frist,  dessen  Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 21.11.2018 
i. A.                                                                         
gez. 
Malewski 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn Alexios Tsenkelidis) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1.  Behörde, für die zugestellt wird: 
  Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
  Straßenverkehrsamt, Zwangsstilllegung , Zimmer: 111 
  Müngstenerstr 10, 42285 Wuppertal 
  Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2.  Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
  Herrn Alexios Tsenkelidis 
  Kaiserstr 134, 42329 Wuppertal 
 
3.  Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 19.10.2018, 405.22‐GB/ W‐QQ527 
 

  Das  Dokument  enthält  eine  Ladung  zu  einem  Termin  oder  eine  Frist,  dessen  Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 21.11.2018 
i. A. 
gez. 
Mann 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn Necip Akca) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1.  Behörde, für die zugestellt wird: 
  Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
  Straßenverkehrsamt, Zwangsstilllegung, Zimmer: 111 
  Müngstenerstr 10, 42285 Wuppertal 
  Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2.  Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
  Herrn Necip Akca 
  Friedrich‐Engels‐Allee 310, 42283 Wuppertal 
 
3.  Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 19.10.2018, 405.22‐GB/ W‐AA1315 
 

  Das  Dokument  enthält  eine  Ladung  zu  einem  Termin  oder  eine  Frist,  dessen  Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 21.11.2018 
i. A. 
gez. 
Mann  
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Firma X‐act  Film‐ und Produktions GmbH) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1.  Behörde, für die zugestellt wird: 
  Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
  Straßenverkehrsamt, Zwangsstilllegung, Zimmer: 111 
  Müngstenerstr 10, 42285 Wuppertal 
  Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2.  Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
  Firma X.act Film‐ und Produktions GmbH  
  Westkotter Str 202, 42277 Wuppertal 
 
3.  Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 18.10.2018, 405.22‐GB/ W‐UQ733 
 

  Das  Dokument  enthält  eine  Ladung  zu  einem  Termin  oder  eine  Frist,  dessen  Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 21.11.2018 
i. A. 
gez. 
Mann  

Der Stadtbote 
Nr. 38/2018

Seite 
33 von 54



Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Firma X‐act  Film‐ und Produktions GmbH) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1.  Behörde, für die zugestellt wird: 
  Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
  Straßenverkehrsamt, Zwangsstilllegung, Zimmer: 111 
  Müngstenerstr 10, 42285 Wuppertal 
  Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2.  Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
  Firma X.act Film‐ und Produktions GmbH  
  Westkotter Str 202, 42277 Wuppertal 
 
3.  Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 18.10.2018, 405.22‐GB/ W‐UQ731 
 

  Das  Dokument  enthält  eine  Ladung  zu  einem  Termin  oder  eine  Frist,  dessen  Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 21.11.2018 
i. A. 
gez. 
Mann  
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herr Istvan  Gabor) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1.  Behörde, für die zugestellt wird: 
  Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
  Strassenverkehrsamt, Abteilung, Zimmer: 117 
  Müngstener Str. 10, 42285 Wuppertal 
  Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2.  Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
  Herr Istavan Gabor 
  Kölner Str. 40, 58322 Schwelm 
 
3.  Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 05.11.18/ 30573 
 

  Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur 
Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 21.11.2018 
i. A. 
gez. 
Quednau 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW ‐ 

(Benachrichtigung Herrn Rafael Mroz) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1.  Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
  302.21, Zimmer A‐393 
  Johannes‐Rau‐Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2.  Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Rafael Mroz 
  Feldstraße 4,42275 Wuppertal 
 
3.  Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 16.10.2018, 060292096 SB 92 
 

  Das  Dokument  enthält  eine  Ladung  zu  einem  Termin  oder  eine  Frist,  dessen  Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 21.11.2018 
i. A.                                                                         
gez. 
Reinertz 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW ‐ 

(Benachrichtigung Herrn Siegfried Franz Ciupek) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1.  Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
  302.21, Zimmer A‐388 
  Johannes‐Rau‐Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2.  Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Siegfried Franz Ciupek 
  Wilhelmstraße 55,41363 Jüchen 
 
3.  Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 30.10.2018, 011542001 SB 90 
 

  Das  Dokument  enthält  eine  Ladung  zu  einem  Termin  oder  eine  Frist,  dessen  Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 21.11.2018 
i. A.                                                                         
gez. 
Giorgino 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW ‐ 

(Benachrichtigung Herrn Andrius Bakas) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1.  Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
  302.21, Zimmer A‐386 
  Johannes‐Rau‐Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2.  Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Andrius Bakas 
  Buchbergstraße 20,63579 Freigericht 
 
3.  Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 13.08.2018, 060288777 SB 73 
 

  Das  Dokument  enthält  eine  Ladung  zu  einem  Termin  oder  eine  Frist,  dessen  Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 21.11.2018 
i. A.                                                                         
gez. 
Giorgino 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW ‐ 

(Benachrichtigung Herrn Markus Bunse) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1.  Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
  Ressort 302 Ordnungsamt 302.21‐, Zimmer A‐383 
  Johannes‐Rau‐Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2.  Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Markus Bunse 
  Nützenberger Str. 33,42115 Wuppertal 
 
3.  Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 29.10.2018, 360027447 SB 48 
 

  Das  Dokument  enthält  eine  Ladung  zu  einem  Termin  oder  eine  Frist,  dessen  Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 21.11.2018 
i. A.                                                                         
gez. 
Perlich 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW ‐ 

(Benachrichtigung Frau Leila Nadine Benneou) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1.  Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
  Ressort 302 Ordnungsamt 302.21‐, Zimmer A‐383 
  Johannes‐Rau‐Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2.  Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Frau Leila Nadine Benneou 
  Siegesstraße 152,42287 Wuppertal 
 
3.  Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 30.10.2018, 360027085 SB 48 
 

  Das  Dokument  enthält  eine  Ladung  zu  einem  Termin  oder  eine  Frist,  dessen  Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 21.11.2018 
i. A.                                                                         
gez. 
Perlich 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW ‐ 

(Benachrichtigung Frau Laura Wolf) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1.  Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
  302.21, Zimmer A‐390 
  Johannes‐Rau‐Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2.  Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Frau Laura Wolf 
  Herichhauser Straße 80,42349 Wuppertal 
 
3.  Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 29.10.2018, 060292815 SB 3 
 

  Das  Dokument  enthält  eine  Ladung  zu  einem  Termin  oder  eine  Frist,  dessen  Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 21.11.2018 
i. A.                                                                         
gez. 
Perlich 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW ‐ 

(Benachrichtigung Herrn Enrico Montinaro) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1.  Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
  302.21, Zimmer A‐383 
  Johannes‐Rau‐Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2.  Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Enrico Montinaro 
  Am Unterbarmer Friedhof 29,42285 Wuppertal 
 
3.  Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 30.10.2018, 003054229 SB 72 
 

  Das  Dokument  enthält  eine  Ladung  zu  einem  Termin  oder  eine  Frist,  dessen  Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 21.11.2018 
i. A.                                                                         
gez. 
Perlich 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herr  Stefan‐Virgil Bisericaru) 
 

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1.  Behörde, für die zugestellt wird: 
  Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
  Ressort Finanzen, Steueramt, Zimmer: D‐317 
  Johannes‐Rau‐Platz 1, 42275 Wuppertal 
  Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2.  Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
            Stefan‐Virgil Bisericaru, Jülicher Str. 2,42117 Wuppertal 
 
3.  Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 26.10.2018, 403.21‐ 04435012 
 

  Das  Dokument  enthält  eine  Ladung  zu  einem  Termin  oder  eine  Frist,  dessen  Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 21.11.2018 
i. A. 
gez. 
Schrein 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW ‐ 

(Benachrichtigung Frau Delia Vaduva) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1.  Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
  Ressort 302 Ordnungsamt 302.21‐, Zimmer A‐383 
  Johannes‐Rau‐Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2.  Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Frau Delia Vaduva 
  Anilinstr 24,42115 Wuppertal 
 
3.  Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 18.10.2018, 360027133 SB 48 
 

  Das  Dokument  enthält  eine  Ladung  zu  einem  Termin  oder  eine  Frist,  dessen  Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 21.11.2018 
i. A.                                                                         
gez. 
Perlich 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW ‐ 

(Benachrichtigung Herrn Floricel Vaduva) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1.  Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
  Ressort 302 Ordnungsamt 302.21‐, Zimmer A‐383 
  Johannes‐Rau‐Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2.  Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Floricel Vaduva 
  Anilinstr 24,42115 Wuppertal 
 
3.  Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 18.10.2018, 360027132 SB 48 
 

  Das  Dokument  enthält  eine  Ladung  zu  einem  Termin  oder  eine  Frist,  dessen  Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 21.11.2018 
i. A.                                                                         
gez. 
Perlich 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW ‐ 

(Benachrichtigung Herrn Toni Arsov) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1.  Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
  302.21, Zimmer A‐381 
  Johannes‐Rau‐Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2.  Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Toni Arsov 
  Tiroler Straße 4,45659 Recklinghausen 
 
3.  Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 06.11.2018, 011539999 SB 94 
 

  Das  Dokument  enthält  eine  Ladung  zu  einem  Termin  oder  eine  Frist,  dessen  Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 21.11.2018 
i. A.                                                                         
gez. 
Porysiak 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW ‐ 

(Benachrichtigung Herrn Emmanouil Koukaras) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1.  Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
  302.21, Zimmer A‐381 
  Johannes‐Rau‐Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2.  Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Emmanouil Koukaras 
  Hügelstr. 1,42277 Wuppertal 
 
3.  Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 05.11.2018, 002290389 SB 94 
 

  Das  Dokument  enthält  eine  Ladung  zu  einem  Termin  oder  eine  Frist,  dessen  Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 21.11.2018 
i. A.                                                                         
gez. 
Porysiak 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Frau Sofia Tsartsidou) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1.  Behörde, für die zugestellt wird: 
  Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
  Jobcenter 865.46, Leistungsgewährung, Zimmer: 212 
  Winklerstr. 1‐3, 42283 Wuppertal 
  Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2.  Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
  Sofia Tsartsidou 
  Rütliweg 2, 42275 Wuppertal 
 
3.  Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 29.10.2018, 39148BG0665914 
 

  Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur 
Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 21.11.2018 
i. A. 
gez. 
Benner 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn Nikola Bajovic) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1.  Behörde, für die zugestellt wird: 
  Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
  Straßenverkehrsamt Wuppertal, Zwangsstilllegungsmaßnahme, Zimmer: 111 
  42285 Wuppertal, Müngstener Str. 10 
  Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2.  Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
  Herrn Nikola Bajovic 
  Buschenburg 9, 42389 Wuppertal 
 
3.  Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 12.11.2018, 405.22‐GB/W‐NB449 
 

  Das  Dokument  enthält  eine  Ladung  zu  einem  Termin  oder  eine  Frist,  dessen  Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 21.11.2018 
i. A. 
gez. 
Irle 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn Zeynel  Cimen) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1.  Behörde, für die zugestellt wird: 
  Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
  Strassenverkehrsamt, Abteilung, Zimmer: 117 
  Müngstener Str. 10, 42285 Wuppertal 
  Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2.  Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
  Herrn  Zeynel Cimen 
  Sepp‐Herberger‐Str. 13, 35094 Lahntal 
 
3.  Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 12.11.18, Az.:30630 
 

  Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur 
Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 21.11.2018 
i. A. 
gez. 
Quednau 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW ‐ 

(Benachrichtigung Frau Daniela Hofmann) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1.  Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
  302.21, Zimmer A‐382 
  Johannes‐Rau‐Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2.  Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Frau Daniela Hofmann 
  Mühlenweg 48,42275 Wuppertal 
 
3.  Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 06.11.2018, 060292830 SB 66 
 

  Das  Dokument  enthält  eine  Ladung  zu  einem  Termin  oder  eine  Frist,  dessen  Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 21.11.2018 
i. A.                                                                         
gez. 
Lausen 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW ‐ 
(Benachrichtigung Herrn Tomasz Tadeusz Szewczyk) 

 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1.  Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
  302.21, Zimmer A‐386 
  Johannes‐Rau‐Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2.  Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Tomasz Tadeusz Szewczyk 
  Fürkerfeldstraße 5,42697 Solingen 
 
3.  Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 31.10.2018, 003061480 SB 73 
 

  Das  Dokument  enthält  eine  Ladung  zu  einem  Termin  oder  eine  Frist,  dessen  Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 21.11.2018 
i. A.                                                                         
gez. 
Giorgino 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Frau Leila Nadine Bennou) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1.  Behörde, für die zugestellt wird: 
  Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
  Jobcenter Wuppertal AöR, Leistungsgewährung, Zimmer: 218 
  Hans‐Dietrich‐Genscher‐Platz 1 
  Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2.  Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
  Frau Leila Nadine Bennou 
  Siegesstr. 152, 42287 Wuppertal 
 
3.  Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 10.10.2018, 39148BG0669328 
 

  Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur 
Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 21.11.2018 
i. A. 
gez. 
A. Heller 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW ‐ 
(Benachrichtigung Herrn Faleh Mohammed Al‐Hajri) 

 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1.  Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
  302.21, Zimmer A‐385 
  Johannes‐Rau‐Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2.  Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Faleh Mohammed Al‐Hajri 
  Eulenbaumstr. 265,44801 Bochum 
 
3.  Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 09.10.2018, 011527644 SB 77 
 

  Das  Dokument  enthält  eine  Ladung  zu  einem  Termin  oder  eine  Frist,  dessen  Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 21.11.2018 
i. A.                                                                         
gez. 
Thiesler 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW ‐ 

(Benachrichtigung Frau Laura Klümann) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1.  Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
  302.21, Zimmer A‐388 
  Johannes‐Rau‐Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2.  Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Frau Laura Klümann 
  Hamburger Straße 2,44135 Dortmund 
 
3.  Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 18.10.2018, 003046155 SB 90 
 

  Das  Dokument  enthält  eine  Ladung  zu  einem  Termin  oder  eine  Frist,  dessen  Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 21.11.2018 
i. A.                                                                         
gez. 
Giorgino 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW ‐ 

(Benachrichtigung Herrn Abdulkadir Özbey) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1.  Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
  302.21, Zimmer A‐388 
  Johannes‐Rau‐Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2.  Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Abdulkadir Özbey 
  Boxgraben 53,52064 Aachen 
 
3.  Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 28.09.2018, 011496594 SB 90 
 

  Das  Dokument  enthält  eine  Ladung  zu  einem  Termin  oder  eine  Frist,  dessen  Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den  
i. A.                                                                         
gez. 
Giorgino 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herr Andrews Owura Yeboah) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1.  Behörde, für die zugestellt wird: 
  Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
  Jobcenter Wuppertal ‐ AöR, 865.47, Zimmer: 107 
  Schwarzbach 105, 42277 Wuppertal 
  Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2.  Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
  Herr Andrews Owura Yeboah 
  Friedrich‐Ebert‐Str. 244, 42117 Wuppertal 
 
3.  Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 14.11.2018, 39148BG0696334  
 

  Das  Dokument  enthält  eine  Ladung  zu  einem  Termin  oder  einer  Frist,  dessen  Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 21.11.2018 
i. A. 
gez. 
Siegmund 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herr Asen Mihaylov) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1.  Behörde, für die zugestellt wird: 
  Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
  Jobcenter Wuppertal AöR, Leistungsgewährung Geschäftsstelle 6, Zimmer: 215 
  Hans‐Dietrich‐Genscher‐Platz 1, 42283 Wuppertal 
  Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2.  Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
  Herr Asen Mihaylov 
  Carnaper Str. 83, 42283 Wuppertal 
 
3.  Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 18.10.18, 39148BG0642478 
 

  Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur 
Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 21.11.2018 
i. A. 
gez. 
Kowalewski 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 
(Benachrichtigung Frau Martyna Malgorzata Wieczorek) 

 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1.  Behörde, für die zugestellt wird: 
  Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
  Jobcenter 865.46, Leistungsgewährung, Zimmer: 212 
  Winklerstr. 1‐3, 42283 Wuppertal 
  Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2.  Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
  Martyna Malgorzata Wieczorek 
  Fischertal 62, 42287 Wuppertal 
 
3.  Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 02.10.2018, 39148BG0680762 
 

  Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur 
Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 21.11.2018 
i. A. 
gez. 
Benner 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Frau Vincenza Weber) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1.  Behörde, für die zugestellt wird: 
  Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
  Jobcenter 865.46, Leistungsgewährung, Zimmer: 212 
  Winklerstr. 1‐3, 42283 Wuppertal 
  Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2.  Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
  Vincenza Weber 
  Sehlbachstr. 70, 42283 Wuppertal 
 
3.  Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 17.04.2018, 39148BG0690664 
 

  Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur 
Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 21.11.2018 
i. A. 
gez. 
Benner 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW ‐ 

(Benachrichtigung Herrn Jonas Ahlrichs) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1.  Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
  302.21, Zimmer A‐393 
  Johannes‐Rau‐Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2.  Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Jonas Ahlrichs 
  Kanonierstr. 9,40476 Düsseldorf 
 
3.  Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 09.10.2018, 060289785 SB 95 
 

  Das  Dokument  enthält  eine  Ladung  zu  einem  Termin  oder  eine  Frist,  dessen  Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 21.11.2018 
i. A.                                                                         
gez. 
Malewski 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn Przemyslaw Szymas)  
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1.  Behörde, für die zugestellt wird: 
  Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
  Stadtbetrieb Feuerwehr, SB 304.52, Rettungsdienstgebührenabrechnungsstelle, Zimmer: D335  
  August‐Bebel‐Str 55, 42109 Wuppertal 
  Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2.  Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
  Herrn Przemyslaw Szymas 
  Ohne festen Wohnsitz, Wuppertal 
 
3.  Datum, Aktenzeichen des Dokuments:31.10.18 304.52 – 12140981601 
 

  Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur 
Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 21.11.2018 
i. A. 
gez. 
Scherner 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn Robert Djemail)  
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1.  Behörde, für die zugestellt wird: 
  Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
  Stadtbetrieb Feuerwehr, SB 304.52, Rettungsdienstgebührenabrechnungsstelle, Zimmer: D335  
  August‐Bebel‐Str 55, 42109 Wuppertal 
  Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2.  Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
  Herrn Robert Djemail 
  Am Nordkamp 56, 59199 Bönen 
 
3.  Datum, Aktenzeichen des Dokuments:28.09.18 304.52 – 12140975322 
 

  Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur 
Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 21.11.2018 
i. A. 
gez. 
Scherner 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn Ferdinand Lis)  
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1.  Behörde, für die zugestellt wird: 
  Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
  Stadtbetrieb Feuerwehr, SB 304.52, Rettungsdienstgebührenabrechnungsstelle, Zimmer: D335  
  August‐Bebel‐Str 55, 42109 Wuppertal 
  Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2.  Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
  Herrn Ferdinand Lis 
  Ohne festen Wohnsitz, Wuppertal 
 
3.  Datum, Aktenzeichen des Dokuments:31.10.18 304.52 – 12140981379 
 

  Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur 
Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 21.11.2018 
i. A. 
gez. 
Scherner 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn Witold Boguslaw Dziuba)  
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1.  Behörde, für die zugestellt wird: 
  Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
  Stadtbetrieb Feuerwehr, SB 304.52, Rettungsdienstgebührenabrechnungsstelle, Zimmer: D335  
  August‐Bebel‐Str 55, 42109 Wuppertal 
  Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2.  Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
  Herrn Witold Boguslaw Dziuba 
  Ohne festen Wohnsitz, Wuppertal 
 
3.  Datum, Aktenzeichen des Dokuments:15.11.18 304.52 – 12140983888 
 

  Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur 
Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 21.11.2018 
i. A. 
gez. 
Scherner 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn Ryszard Rombel)  
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1.  Behörde, für die zugestellt wird: 
  Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
  Stadtbetrieb Feuerwehr, SB 304.52, Rettungsdienstgebührenabrechnungsstelle, Zimmer: D335  
  August‐Bebel‐Str 55, 42109 Wuppertal 
  Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2.  Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
  Herrn Ryszard Rombel 
  Ohne festen Wohnsitz, Wuppertal 
 
3.  Datum, Aktenzeichen des Dokuments:15.11.18 304.52 – 12140984043 
 

  Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur 
Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 21.11.2018 
i. A. 
gez. 
Scherner 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn Marek Lyszkowski)  
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1.  Behörde, für die zugestellt wird: 
  Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
  Stadtbetrieb Feuerwehr, SB 304.52, Rettungsdienstgebührenabrechnungsstelle, Zimmer: D335  
  August‐Bebel‐Str 55, 42109 Wuppertal 
  Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2.  Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
  Herrn Marek Lyszkowski 
  Ohne festen Wohnsitz, Wuppertal 
 
3.  Datum, Aktenzeichen des Dokuments:15.11.18 304.52 – 12140983680 
 

  Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur 
Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 21.11.2018 
i. A. 
gez. 
Scherner 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn Krzysztof Agaciak)  
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1.  Behörde, für die zugestellt wird: 
  Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
  Stadtbetrieb Feuerwehr, SB 304.52, Rettungsdienstgebührenabrechnungsstelle, Zimmer: D335  
  August‐Bebel‐Str 55, 42109 Wuppertal 
  Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2.  Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
  Herrn Krzysztof Agaciak 
  Ohne festen Wohnsitz, Wuppertal 
 
3.  Datum, Aktenzeichen des Dokuments:31.10.18 304.52 – 12140981635 
 

  Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur 
Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 21.11.2018 
i. A. 
gez. 
Scherner 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn Piotr Szlachetka)  
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1.  Behörde, für die zugestellt wird: 
  Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
  Stadtbetrieb Feuerwehr, SB 304.52, Rettungsdienstgebührenabrechnungsstelle, Zimmer: D335  
  August‐Bebel‐Str 55, 42109 Wuppertal 
  Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2.  Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
  Herrn Piotr Szlachetka 
  Ohne festen Wohnsitz, Wuppertal 
 
3.  Datum, Aktenzeichen des Dokuments:15.11.18 304.52 – 12140984126 
 

  Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur 
Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 21.11.2018 
i. A. 
gez. 
Scherner 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Frau Menti Jasmin Ostwald)  
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1.  Behörde, für die zugestellt wird: 
  Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
  Stadtbetrieb Feuerwehr, SB 304.52, Rettungsdienstgebührenabrechnungsstelle, Zimmer: D335  
  August‐Bebel‐Str 55, 42109 Wuppertal 
  Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2.  Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
  Frau Menti Jasmin Ostwald 
  Ohne festen Wohnsitz, Wuppertal 
 
3.  Datum, Aktenzeichen des Dokuments:15.11.18 304.52 – 12140984571 
 

  Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur 
Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 21.11.2018 
i. A. 
gez. 
Scherner 
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Herausgeber 

Der Oberbürgermeister der Stadt Wuppertal 

Johannes‐Rau‐Platz 1 

42275 Wuppertal 

 

Redaktion, Vertrieb und Abonnementsbestellung 

Rechtsamt 

Rathaus 

Johannes‐Rau‐Platz 1 

42275 Wuppertal 

Telefon   0202 563 6450 

E‐Mail  bekanntmachungen@stadt.wuppertal.de 

 

Internet und Newsletter‐Bestellung 

www.wuppertal.de/bekanntmachungen 

 

Der Stadtbote – Amtsblatt der Stadt Wuppertal – erscheint bei Bedarf ‐ in der Regel alle 

2 Wochen. Einzelexemplare sind zum Preis von 2,00 EURO (einschließlich MwSt.) erhält‐

lich im 

Rathaus Barmen 

Johannes‐Rau‐Platz 1 

42275 Wuppertal 

 

Jahresbezugspreis: 100,00 EURO (einschließlich MwSt. und Postzustellungsgebühr) 
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